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 N I E D E R S C H R I F T 
über die 3. Sitzung der LAG in der LEADER-Region „Rhein-Haardt“ 

am 08.11.2023 ab 18:00 Uhr im Sitzungssaal der VG Leiningerland 

teilnehmende Mitglieder: (siehe Anwesenheitsliste) 

Kommunale Vertreter:   9  

WISO-Partner: 6 

Zivilgesellschaft:     6  

Beratende Mitglieder:    1 

 

TOP 1 und 2 Begrüßung und Annahme des Protokolls der Sitzung vom 14.6.23 

Bürgermeister Ralph Bothe eröffnet als Vorsitzender der LAG Rhein-Haardt, die 3. Sit-
zung der Lokalen Aktionsgruppe in der Förderperiode 2023-2029 und begrüßt die An-
wesenden. Er stellt fest, dass zu der Sitzung fristgerecht eingeladen wurde und das 
Gremium beschlussfähig versammelt ist.  Der Vorsitzende spricht außerdem das Pro-
tokoll der LAG-Sitzung vom 14.06.2023 an und befragt die anwesenden Mitglieder der 
Lokalen Arbeitsgruppe nach Anmerkungen respektive Einwänden diesbezüglich. Das 
Protokoll wird einvernehmlich von den Mitgliedern bestätigt. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Geschäftsordnung vom 14.06.2023 sowie die Pro-
jektauswahlkriterien der Lokalen Aktionsgruppe Rhein-Haardt vom 24.10.2023 am 
26.10.2023 von der ADD grundsätzlich genehmigt wurden. 

Beschlussfähigkeit: 

Prüfung des Quorums 1: „ Mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
muss anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sein.“ → Quorum 1 ist erfüllt, denn 
von 23 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern sind 21 anwesend. 

Prüfung des Quorums 2: „Mindestens 50% der Mitglieder müssen der Gruppe der Wirt-
schafts- und Sozialpartner und der Vertreter der Zivilgesellschaft zuzuordnen sein.“ → 
Quorum 2 ist erfüllt, da von 21 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern, 12 dieser 
Gruppe zuzuordnen sind (=57,1%).   
 
Prüfung des Quorums 3: Keiner der 3 Interessengruppen (öffentlicher Sektor, WiSo-
Vertreter, Vertreter der Zivilgesellschaft) darf mehr als 50% der Stimmrechte auf sich 
vereinigen. → Quorum 3 ist erfüllt, da von den 21 stimmberechtigten LAG-Mitglie-
dern 

- 9 Mitglieder dem öffentlichen Sektor zuzuordnen sind (42,8%) 

- 6 Vertreter den Wirtschafts- und Sozialpartnern zuzuordnen sind (28,6%)  

- 6 Vertreter der Zivilgesellschaft zuzuordnen sind (28,6%).  
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TOP 3 Erläuterungen zum künftigen Umgang mit Befangenheit 

Dr. Dell erläutert Änderungen zum künftigen Umgang mit Befangenheit bzw. Interes-
senkonflikten:  

• Das ‚Merkblatt zur Erklärung Interessenkonflikt‘ ist jedem Mitglied des LAG-Ent-
scheidungsgremiums nachweislich zur Verfügung zu stellen (z. B. mit der Ein-
ladung zur Auswahlsitzung). Selbiges gilt für neu hinzu kommende Mitglieder 
des Entscheidungsgremiums.  

• Zu jeder Auswahlsitzung muss die ‚Erklärung Ausschluss Interessenkonflikt‘ 
von jedem Mitglied des LAG-Entscheidungsgremiums und den Vertretern des 
Regionalmanagements ausgefüllt und unterschrieben werden. Dies gilt auch für 
Online- und Hybrid-Sitzungen.  Diese Erklärung muss jedem Vorhaben, dass 
an dem Tag im Entscheidungsgremium zur Entscheidung vorlag, eindeutig zu-
zuordnen sein. 

• Zu jedem Förderantrag müssen die unterschriebenen Formblätter ‚Erklärung In-
teressenkonflikt‘ aller an der Sitzung beteiligten Entscheidungsgremiumsmit-
glieder (auch Stimmrechtsübertragende) und der Vertreter des Regionalmana-
gements der Bewilligungsbehörde vorgelegt werden.   

• Ist eine Person befangen, so handelt es sich nicht um eine Enthaltung. Diese 
Person ist für dieses Vorhaben dann nicht stimmberechtigt. 

• Es besteht eine Verpflichtung der Mitglieder, bestehende Interessenkonflikte 
gegenüber dem /der Vorsitzenden des Entscheidungsgremiums vor der Aus-
wahlentscheidung anzuzeigen. 

• Eine abweichende Vorgehensweise bei der Dokumentation des Ausschlusses 
von Interessenkonflikten ist ab sofort nicht zugelassen. 

 

TOP 4 Informationen zum GAK-Programm 

Dr. Dell informiert die Anwesenden darüber, dass mit Wirkung vom 16. Oktober 2023 
der 1. Förderaufruf FLLE 2.0 (GAK) vom 01. Juli 2023 für die Förderangebote „Klein-
stunternehmen der Grundversorgung“ und „Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen“ aus Einsparungsgründen bis auf Weiteres vom Bund ausgesetzt wird.         
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TOP 5: Änderungen der LILE und der Projektbewertungskriterien 

Dr. Dell berichtet über Änderungswünsche der ADD an der LILE, die inzwischen an-
gepasst und wiederum von der ADD genehmigt wurde. Dabei handelt es sich um fol-
gende Anpassungen: 

Die Mindestkriterien bei Antragstellung wurden in der LILE angepasst 

• Die Förderrichtlinien des GAP Strategieplans sind erfüllt (ist gestrichen) 

• Die Kofinanzierung ist gewährleistet. („nicht relevant“ ist gestrichen) 

• Mit der Realisierung kann nach der Bewilligung begonnen werden. („kurzfristig“ 
ist gestrichen) 

• Das Projekt ist rechtlich und fachlich durchführbar (ist gestrichen) 

• Das Projekt ist keine Fortführung eines bestehenden Vorhabens (Ausschluss 
einer zweiten Förderung eines Vorhabens) 

• Die Fördersumme beträgt mind. 5.000 € bzw. max. 150.000 €. Bei „ehrenamtli-
chen Bürgerprojekten“ nach Kap.10.1 der LILE max. 2.000 € je Einzelmaß-
nahme. (die Mindestförderung ist von 2.000,00 € auf 5.000,00 € erhöht worden 
= Intervensionsbeschreibung GAP) 

• Die Kommunikation der Projektergebnisse nach Projektabschluss ist dargelegt 
(mindestens Beiträge zur LILE-Homepage als Ergebnisbericht).  

Sonstige Anpassungen 

• Die Mindestsumme wurde sowohl für öffentliche, als auch für private Zuwen-
dungsempfänger auf 5.000,00 € festgesetzt. 

• Die max. 2.000,00 € bei ehrenamtlichen Bürger:innenprojekte sind eine Festle-
gung der LAG und bleiben bestehen. Daher erfolgt hier keine Änderung. Ebenso 
wird einem Vorhabenträger für eine Einzelmaßnahmen in der Förderperiode 
2023 – 2027 die Festbetrags-förderung maximal 3x gewährt. Der Text wurde in 
der LILE angepasst. 

• Die Fördersätze sind auf 50% bzw. 80% bei gemeinnützigen Projektträgern an-
gehoben worden. Die Änderungen sind in die LILE eingeflossen. 

• Bei Bauprojekten wird bis zur Vergabesitzung eine Baugenehmigung vorliegen 
müssen. Der positive Bauvorbescheid wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. 
Die Änderung ist in die LILE aufgenommen. 

• Ergänzung Premiumförderung (S.55/56): Energieeinsparung, -speicherung und 
erneuerbare Energien: Das Kriterium betrifft in erster Linie das Handlungsfeld 
„Energie, Klimaschutz und zukünftige Mobilität“. Da Energie und Klimaschutz 
zentrale Themen der Förderperiode sein sollen, wird deshalb das Kriterium für 
die Premiumförderung aufgenommen.   
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TOP 6: Beschlüsse zum LEADER-Projektaufruf 

Projekt 1 Neubau von fünf nachhaltigen Gästesuiten (-zimmern) mit Frühstück 
in Battenberg 

Zunächst erfolgt eine kurze Vorstellung des Projekts durch Dr. Dell und Fr. Kern. Fr. 
Kern ist hierbei befangen und nimmt deswegen nicht an der an der nun folgenden 
Bewertung, Entscheidung und Auswahl des v.g. Projektes teil. Dr. Dell stellte den Be-
wertungsvorschlag für dieses Projekt vor. Dabei wurden die Förderfähigkeit und das 
Erreichen der Mindestpunktzahl festgestellt. 

Nach der Diskussion über die Förderwürdigkeit des Projektes verständigten sich die 
20 Stimmberechtigten auf folgende gemeinsame Bewertung:  

Das Projekt „Neubau von fünf nachhaltigen Gästesuiten (-zimmern) mit Frühstück in 
Battenberg“ erhält insgesamt 98 Punkte.  

Die LAG Rhein-Haardt fasst folgenden Beschluss: 

Die LAG Rhein-Haardt beschließt dem Projekt „Neubau von fünf nachhaltigen 
Gästesuiten (-zimmern) mit Frühstück in Battenberg“ bei Gesamtprojektkosten 
von 836.811,87 Euro entsprechend der vorliegenden Dokumentation der Pro-
jektauswahl zuzustimmen: 

• Die LAG spricht dem Projekt die formale Förderfähigkeit und das Errei-
chen der Mindestpunktzahl zu. Die LAG vergibt eine Gesamtpunktzahl 
von 98 Punkten. 

• Das Projekt erhält die festgelegte Premiumförderung von 40% (Netto) in 
Höhe von 112.500,00 Euro (ELER) und 37.500,00 Euro (Rest Land). 

• Die LAG empfiehlt aufgrund ihrer positiven Bewertung des Projektes der 
ADD die Zuwendungen in der beschlossenen Höhe zu bewilligen. 

 

Beschlussfähigkeit: war gegeben 

• Sonderinteresse/ Interessenskonflikt lag bei Fr. Kern vor 
• Fr. Kern nimmt nicht an der Abstimmung teil 
• Teilgenommen an der Projektbewertung haben 20 stimmberechtigte LAG- Mit-

glieder 
• Quorum 1 war erfüllt, denn von 23 stimmberechtigten Mitgliedern wirkten 20 mit 
• Quorum 2 war erfüllt, da von 20 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern, 11 den 

WiSo-Partnern und den Vertretern der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind (= 
55,0%)   

• Quorum 3 war erfüllt, da von den 20 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern 
9 Anwesende dem öffentlichen Sektor zuzuordnen sind (45,0%) 
6 Anwesende Vertreter den Wirtschafts- und Sozialpartnern zuzuordnen sind (30,0%)  
5 Anwesende Vertreter der Zivilgesellschaft zuzuordnen sind (25,0%) 
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Abstimmungsergebnis: dafür 

• Für den Beschluss haben insgesamt 19 stimmberechtige LAG-Mitglieder ge-
stimmt 

• Gegen den Beschluss hat 1 stimmberechtigtes LAG-Mitglied gestimmt  
• Enthalten hat sich kein stimmberechtigtes LAG-Mitglied 

 

Projekt 2 „Umbau eines alten Pferdestalls in einem denkmalgeschützten Hofgut 
zu Ferienzimmern mit Frühstücksraum und einen Brautladen in Obrigheim“ 

Zunächst erfolgt eine kurze Vorstellung des Projekts durch Dr. Dell. Insgesamt 21 
stimmberechtigte LAG- Mitglieder nehmen an der nun folgenden Bewertung, Entschei-
dung und Auswahl des Projektes teil. Dr. Dell stellte den Bewertungsvorschlag für die-
ses Projekt vor. Dabei wurden die Förderfähigkeit und das Erreichen der Mindestpunkt-
zahl festgestellt. 

Nach der Diskussion über die Förderwürdigkeit des Projektes verständigten sich die 
21 Stimmberechtigten auf folgende gemeinsame Bewertung:  

Das Projekt „Umbau eines alten Pferdestalls in einem denkmalgeschützten Hofgut zu 
Ferienzimmern mit Frühstücksraum und einen Brautladen in Obrigheim“ erhält insge-
samt 92 Punkte.  

Die LAG Rhein-Haardt fasst folgenden Beschluss: 

Die LAG Rhein-Haardt beschließt dem Projekt „Umbau eines alten Pferdestalls 
in einem denkmalgeschützten Hofgut zu Ferienzimmern mit Frühstücksraum 
und einen Brautladen in Obrigheim“ bei Gesamtprojektkosten von 721.952,75 
Euro entsprechend der vorliegenden Dokumentation der Projektauswahl zuzu-
stimmen: 

• Die LAG spricht dem Projekt die formale Förderfähigkeit und das Errei-
chen der Mindestpunktzahl zu. Die LAG vergibt eine Gesamtpunktzahl 
von 92 Punkten. 

• Das Projekt erhält die festgelegte Premiumförderung von 40% (Netto) in 
Höhe von 112.500,00 Euro (ELER) und 37.500,00 Euro (Rest Land). 

• Die LAG empfiehlt aufgrund ihrer positiven Bewertung des Projektes der 
ADD die Zuwendungen in der beschlossenen Höhe zu bewilligen. 

 

Beschlussfähigkeit: war gegeben 

• Sonderinteressen/ Interessenskonflikte lagen keine vor.  
• Teilgenommen an der Projektbewertung haben 21 stimmberechtigte LAG- Mit-

glieder 
• Quorum 1 war erfüllt, denn von 23 stimmberechtigten Mitgliedern wirkten 21 mit 
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• Quorum 2 war erfüllt, da von 21 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern, 12 den 
WiSo-Partnern und den Vertretern der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind (= 
57,1%)   

• Quorum 3 war erfüllt, da von den 21 stimmberechtigten LAG-Mitgliedern 
9 Anwesende dem öffentlichen Sektor zuzuordnen sind (42,8%) 
6 Anwesende Vertreter den Wirtschafts- und Sozialpartnern zuzuordnen sind (28,6%)  
6 Anwesende Vertreter der Zivilgesellschaft zuzuordnen sind (28,6%) 

Abstimmungsergebnis: dafür 

• Für den Beschluss haben insgesamt 19 stimmberechtige LAG-Mitglieder ge-
stimmt 

• Gegen den Beschluss hat 1 stimmberechtigtes LAG-Mitglied gestimmt  
• Enthalten hat sich 1 stimmberechtigtes LAG-Mitglied 

 

TOP 7: Beschlüsse zu Ehrenamtlichen Bürger:innenprojekte 

Zunächst erfolgt eine kurze Vorstellung der Projekte durch Fr. Schreiber. Insgesamt 
21 stimmberechtigte LAG- Mitglieder nehmen an der nun folgenden Bewertung, Ent-
scheidung und Auswahl der Projekte teil. Interessenkonflikte lagen keine vor. 

 

E 1: Bodentrampolin für den Spielplatz in Großkarlbach  
(Freundeskreis Großkarlbach e.V.) 

Beschluss: Die LAG beschließt die Förderung in Höhe von 2.000,00 €  

E 2: Anlegen eines Barfußpfades in Wachenheim  
(IG Freiraumgestaltung Wachenheim) 

Beschluss: Die LAG beschließt die Förderung in Höhe von 2.000,00 €  

E 3: Aussichtsfernrohr am Patriziawingert Bockenheim  
(Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim e.V.) 

Beschluss: Die LAG beschließt die Förderung in Höhe von 2.000,00 €  

E 4: Wildbienenhotel und Liegebank am Kinderwingert  
(IG Kinderwingert Dirmstein) 

Beschluss: Die LAG beschließt die Förderung in Höhe von 2.000,00 €  

E 5: Informationstafel (-stele) an einem bedeutendem  
(IG Freiraumgestaltung Wachenheim) 

Beschluss: Die LAG lehnt die Förderung in Höhe von 2.000,00 € ab (Fehlendes Eh-
renamtliches Engagement) 
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TOP 8: Beschluss über ein Kooperationsprojekt mit der LAG Rheinhessen 

K1: „Gemeinsam mehr bewegen – Sport vereint Kinder und Jugendliche“ (Sportbund 
Rheinhessen) 

Zum 75. Jubiläum des Sportbunds Rheinhessen, soll über das ganze Jahr 2024 ver-
teilt, ein abwechslungsreiches und buntes Programm, zu Bewegung, Austausch, Mit-
einander und Engagement motivieren. Ein Sport- und Bewegungsspiel für alle Grund-
schulen und Kindergärten in Rheinhessen, ein Auftaktevent mit Politik und Sportver-
tretern, Sportabzeichentage, Benefizaktionen, ein Kinder- und Jugend-Sport-Kon-
gress, Sportkreistage in den Sportkreisen sowie ein Jahresabschlussevent mit beson-
derer Würdigung des Ehrenamtes – all das zeigt die Bandbreite für die der Sport und 
der Sportbund Rheinhessen stehen. 

Beschluss: 

Die LAG Rhein-Haardt stimmt dem Kooperationsvorhaben der LAG Rheinhessen „Ge-
meinsam mehr bewegen – Sport vereint Kinder und Jugendliche“ zu. Die LAG beteiligt 
sich nicht an den Kosten der Kooperation. 

 

TOP 9: Verschiedenes 

Dr. Dell präsentiert der LAG die neue Homepage der LEADER-Region Rhein-Haardt, 
welche von KOBRA erstellt, gepflegt und betrieben wird.  

Hr. Dahm berichtet über das am 19. August 2023 in der Alten Papierfabrik in Eberts-
heim stattgefundende KlimaEvent, an dem insgesamt 200 Interessierte teilgenommen 
haben.  

Hr. Deubert berichtet über die Ausbildungsmesse, die der Ausbildungsverbund am 
letzten Wochenende in Grünstadt durchgeführt hat. Insgesamt 25 Jugendliche interes-
sierten sich demnach für die verschiedenen Angebote der beteiligten Unternehmen.  

Mit einem herzlichen Dank an die Teilnehmer schließt der Vorsitzende der LAG Rhein-
Haardt, Ralph Bothe, um 19.10 Uhr die 3. Sitzung der LAG in der neuen Förderperiode.  

Grünstadt, 08.11.2023 

 

 

Ralph Bothe 
 

 

EUROPAISCHE UNION 
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:  
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. 

 


	N I E D E R S C H R I F T
	über die 3. Sitzung der LAG in der LEADER-Region „Rhein-Haardt“
	am 08.11.2023 ab 18:00 Uhr im Sitzungssaal der VG Leiningerland
	teilnehmende Mitglieder: (siehe Anwesenheitsliste)
	Kommunale Vertreter:   9
	WISO-Partner: 6
	Zivilgesellschaft:     6
	Beratende Mitglieder:    1
	TOP 1 und 2 Begrüßung und Annahme des Protokolls der Sitzung vom 14.6.23
	Bürgermeister Ralph Bothe eröffnet als Vorsitzender der LAG Rhein-Haardt, die 3. Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe in der Förderperiode 2023-2029 und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zu der Sitzung fristgerecht eingeladen wurde und das Gre...

